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Bebauungsplan Nr. 14  

Allgemeines Wohngebiet „Dammbrück“ 

der Gemeinde Böklund 

 

 
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 28.01.2021 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 14 der Gemeinde Böklund für das Gebiet südlich und 
westlich der „Flensburger Straße“ sowie nördlich des „Hohlengwasserlaufes“ sowie der Entwurf der 
Begründung dazu liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch  
 

vom 14.02.2022 bis zum 14.03.2022 
 

in der Amtsverwaltung des Amtes Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund im Zimmer 412, während fol-
gender Zeiten 
 
  montags,dienstags, donnerstags,freitags   von     8.00 - 12.00 Uhr 
 montags       von   14.00 - 16.00 Uhr 
 donnerstags                          von   14.00 - 18.00 Uhr 
 
wiederholt öffentlich aus. 
 
Eine wiederholte Auslegung der Planunterlagen ist notwendig, da die Bekanntmachung der Ausle-
gung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unvollständig war. 
 
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 
 

[1]. Landschaftsplan der Gemeinde Böklund,  

[2]. Umweltbericht in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Böklund, 

[3]. Stellungnahmen des Kreis Schleswig-Flensburg, 

[4]. Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen, 

[5]. Stellungnahme der AG-29, 
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[6]. Stellungnahmen des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

      (Technischer Umweltschutz), 

[7]. Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmission, Land-

wirtschaftskammer, 2021, 

[8]. Standortalternativenprüfung, Pro Regione, 2016/2018, 

[9]. Schalltechnisches Gutachten, Ingenieurbüro für Akustik Busch, 2019, 

[10]. Entwässerungskonzept, Ingenieurgesellschaft Nord, 2020, 

[11]. Städtebauliches Rahmenkonzept, Pro Regione, 2021. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbeson-

dere die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die bio-

logische Vielfalt, auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch 

• finden sich in [1], [2], [3], [6], [7] und [9]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

des Landschaftsbildes (bspw. durch bauliche Strukturen und Nutzungen), Vorbelastungen 

durch Emissionen (bspw. durch Geräusche und Gerüche), Veränderungen der Emissionsbe-

lastung bei Umsetzung der Planung, Vermeidungsmaßnahmen; 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

• finden sich in [1], [2], [3], [5], [8] und [11]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen, zu Planungsalternativen, Aus-

wirkungen bei Umsetzung der Planung, zu möglichem Ausgleich oder Ersatz bei unvermeid-

baren Eingriffen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• finden sich in [1], [2], [3] und [5]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen und Knickstrukturen, 

Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten, Auswirkungen durch Bauarbeiten, Vermei-

dungsmaßnahmen, artenschutzrechtliche Bewertung, zu möglichem Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen und zu Planungsalternativen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser 

• finden sich in [1], [2], [3], [4], [5] und [10]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- und 

Grundwasser, Umgang mit Niederschlagswasser, Auswirkungen durch Versiegelung, Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen, zum möglichen Ausgleich oder Ersatz bei un-

vermeidbaren Eingriffen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 

• finden sich in [1], [2] und [3]; 
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• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren, Niederschlägen, 

zur baulichen Gestaltung der Bauten im Plangebiet, zu Auswirkungen bei Umsetzung der 

Planung; 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

• finden sich in [1] und [2]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zum Vorliegen von Kulturdenkmalen 

und der Lage im archäologischen Interessengebiet sowie zur durchgeführten archäologi-

schen Voruntersuchung. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus 
 
Zusätzlich werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszule-
genden Unterlagen im Internet unter der Adresse www.amt-suedangeln.de eingestellt und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich sein. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und um-
weltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den B-Plan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des B-Planes 
nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
den BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem als Anlage beigefügten Über-
sichtsplan dargestellt. 

Hinweis: 
Aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens ist die Amtsverwaltung vorerst bis 
28.02.2022 nur unter vorheriger Terminvereinbarung für die Einsichtnahme in die Unterlagen 
geöffnet. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter der o.g. Telefonnummer. Bei Betreten der 
Amtsverwaltung sind die derzeit erforderlichen Hygieneregeln einzuhalten, die Sie im Ein-
gangsbereich zum Nachlesen vorfinden. Es ist eine sog. OP-Maske bzw. eine FFP 2-Maske zu 
tragen. Es gilt die 3G-Regelung. Bitte halten Sie dazu einen entsprechenden Nachweis sowie  
ein Ausweisdokument bereit.  
 

 

 

Im Auftrag 
gez. Stallbaum     -DS-         
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7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Wohngebiet Dammbrück“ 

der Gemeinde Böklund 

 

 
Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 28.01.2021 gebilligte und zur Auslegung be-
stimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Böklund für das Gebiet 
südlich und westlich der „Flensburger Straße“ sowie nördlich des „Hohlengwasserlaufes“ sowie der 
Entwurf der Begründung dazu liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch  
 

vom 14.02.2022 bis zum 14.03.2022 
 

in der Amtsverwaltung des Amtes Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund im Zimmer 412, während fol-
gender Zeiten 
 
  montags,dienstags, donnerstags,freitags   von     8.00 - 12.00 Uhr 
 montags       von   14.00 - 16.00 Uhr 
 donnerstags                          von   14.00 - 18.00 Uhr 
 
wiederholt öffentlich aus. 
 
Eine wiederholte Auslegung der Planunterlagen ist notwendig, da die Bekanntmachung der Ausle-
gung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unvollständig war. 
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 
 

[1]. Landschaftsplan der Gemeinde Böklund,  

[2]. Umweltbericht in der Begründung zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  der Ge-

meinde Böklund, 

[3]. Stellungnahmen des Kreis Schleswig-Flensburg, 

[4]. Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen, 

[5]. Stellungnahme der AG-29, 
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[6]. Stellungnahmen des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

 (Technischer Umweltschutz), 

[7]. Immissionsschutz-Stellungnahme mit Ausbreitungsrechnung zur Geruchsimmission (Aus-

zug als Anlage zur Begründung), Landwirtschaftskammer, 2021, 

[8]. Standortalternativenprüfung, Pro Regione, 2016/2018. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbeson-

dere die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die bio-

logische Vielfalt, auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch  

• finden sich in [1], [2], [3], [6] und [7]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

des Landschaftsbildes (bspw. durch bauliche Strukturen und Nutzungen), Vorbelastungen 

durch Emissionen (bspw. durch Geräusche und Gerüche), Veränderungen der Emissionsbe-

lastung bei Umsetzung der Planung, Vermeidungsmaßnahmen; 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

• finden sich in [1], [2], [3], [5] und [8]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen, zu Planungsalternativen, Aus-

wirkungen bei Umsetzung der Planung, zu möglichem Ausgleich oder Ersatz bei unvermeid-

baren Eingriffen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• finden sich in [1], [2], [3] und [5]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen und Knickstrukturen, 

Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten, Auswirkungen durch Bauarbeiten, Vermei-

dungsmaßnahmen, artenschutzrechtliche Bewertung, zu möglichem Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen und zu Planungsalternativen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser 

• finden sich in [1], [2], [3], [4] und [5]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- und 

Grundwasser, Umgang mit Niederschlagswasser, Auswirkungen durch Versiegelung, Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen, zum möglichen Ausgleich oder Ersatz bei un-

vermeidbaren Eingriffen; 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 

• finden sich in [1], [2] und [3]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren, Niederschlägen, 

zur baulichen Gestaltung der Bauten im Plangebiet, zu Auswirkungen bei Umsetzung der 

Planung; 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

• finden sich in [1] und [2]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zum Vorliegen von Kulturdenkmalen 

und der Lage im archäologischen Interessengebiet sowie zur durchgeführten archäologi-

schen Voruntersuchung. 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls mit aus 
 
Zusätzlich werden der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszule-
genden Unterlagen im Internet unter der Adresse www.amt-suedangeln.de eingestellt und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich sein. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und um-
weltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über die Änderung des F-Planes unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-
meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit der Änderung des F-Planes nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
den BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem als Anlage beigefügten Über-
sichtsplan dargestellt. 

Hinweis: 
Aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens ist die Amtsverwaltung vorerst bis 
28.02.2022 nur unter vorheriger Terminvereinbarung für die Einsichtnahme in die Unterlagen 
geöffnet. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter der o.g. Telefonnummer. Bei Betreten der 
Amtsverwaltung sind die derzeit erforderlichen Hygieneregeln einzuhalten, die Sie im Ein-
gangsbereich zum Nachlesen vorfinden. Es ist eine sog. OP-Maske bzw. eine FFP 2-Maske zu 
tragen. Es gilt die 3G-Regelung. Bitte halten Sie dazu einen entsprechenden Nachweis sowie  
ein Ausweisdokument bereit.  
 

 

 

Im Auftrag 
gez. Stallbaum     -DS- 
 

20



Übersichtsplan              M. 1 : 20.000

7. Änderung Flächennutzungsplan
Wohnbaufläche "Dammbrück"

Plangeltungsbereich
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7. Änderung Flächennutzungsplan
Wohnbaufläche "Dammbrück"
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Gemeinde Nübel 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Nübel * Toft 7 * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einladung  
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Nübel 
 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 17.02.2022, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Dörpshuus in Berend, Dorfstraße 30, 24881 Nübel 

 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regel und der derzeit erforderlichen 
Hygieneregeln statt. Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der 
entsprechenden Abstände (mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-
Schutz (FFP2- oder sog. OP-Masken) zu tragen. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht des Bürgermeisters        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines 
Spielgerätes Berendlund  

      

6. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes Grünfläche und 
Sonderbaufläche "Photovoltaik" 
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2022/2973 

7. Bebauungsplan Nr. 12 Grünfläche und sonstiges Sondergebiet 
"Photovoltaik" 
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2022/2972 

8. Information zum Antrag der Villa Sonnenstrahl auf Einstellung einer 
Küchenkraft  

VO/2022/2982 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04621 56 66 
 
Böklund, den 04.02.2022 

 
Mitteilungsblatt   
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SI/Nüb/Nüb/067 Ausdruck vom: 04.02.2022 
Seite: 2/2 

 

9. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

10. Grundstücksangelegenheiten        

11. Stundung einer Forderung  VO/2022/2983 

Öffentlicher Teil 

12. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
 
Jürgen Augustin 
Bürgermeister 
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Gemeinde Stolk 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Stolk  * Toft 7  * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Stolk 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 16.02.2022, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Gaststätte "Zum Goldenen Stern", Hauptstraße 6, 24890 Stolk 

 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regel und der derzeit erforderlichen 
Hygieneregeln statt. Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der 
entsprechenden Abstände (mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-
Schutz (FFP2 oder sog. OP-Masken) zu tragen. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Bürgermeisters        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden und Delegierten        

5. Aussprache zu den Berichten        

6. Vorstellung des Fördervereins zur Wildtierrettung und 
Habitatenentwicklung Stolk e.V.  

      

7. Einteilung der Wahlhelfer zur Landtagswahl am 8. Mai        

8. Beratung und Beschlussfassung über einen städtebaulichen Vertrag  VO/2022/2984 

9. 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Sonderbaufläche "Reitsport 
und Pferdepension mit Tierarztpraxis" 
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2022/2985 

10. Bebauungsplan Nr. 3 Sonstiges Sondergebiet "Reitsport und 
Pferdepension mit Tierarztpraxis" 
hier: Aufstellungsbeschluss  

VO/2022/2986 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 588 
 
Böklund, den 03.02.2022 

 
Mitteilungsblatt   
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SI/Sto/Sto/098 Ausdruck vom: 03.02.2022 
Seite: 2/2 

 

11. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

12. Personalangelegenheiten        

13. Grundstücksangelegenheiten        

Öffentlicher Teil 

14. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
 
Hans-Werner Staritz 
Bürgermeister 
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Gemeinde Brodersby-Goltoft 
Der Bürgermeister  
- Bauausschuss - 

 
 

 
Gemeinde Brodersby-Goltoft ∙ Toft 7   24860 Böklund 
 

 Mitteilungsblatt 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Brodersby-Goltoft 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 15.02.2022, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Gemeindehaus, Missunder Fährstraße 17, 24864 Brodersby-Goltoft 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regel und der derzeit erforderlichen 
Hygieneregeln statt. Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der 
entsprechenden Abstände (mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-
Schutz (FFP2- oder sog. OP-Masken) zu tragen. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Ernennung eine/s/r Protokollführer/s/in        

3. Bericht der Ausschussvorsitzenden        

4. Einwohnerfragestunde        

5. Beratung und Beschlussfassung der Teilsanierung der Straße "Zum 
Kirchberg" OT Goltoft  

      

6. Beratung und Beschlussfassung über die Asphaltierungsarbeiten im 
Kreuzungsbereich "Strandweg / Fladenweg" OT Burg  

      

7. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung zweier 
Sitzbankkombinationen  

      

8. Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung bzw. 
Neuanschaffung zweier Buswartehäuschen  

      

9. Beratung und Beschlussfassung über die Aufbringung von Jesla-Splitt in 
der Straße "Im Grund" OT Burg  

      

10. Aktion "Sauberes Dorf 2022" am 12.03.2022        

11. Beratung über die Stilllegung eines Wanderweges in Knös        

12. Verschiedenes        

 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Hilke Hansen-Schulz 
Ausschussvorsitzende 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Bürgermeister 04622 188 014 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
   Telefax 04623 78-400 
 

Böklund, den 25.01.2022 
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Gemeinde Schaalby 
Der Bürgermeister 
- Planungs- und Projektausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Schaalby  * Toft 7 * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Planungs- und Projektausschusses der Gemeinde Schaalby 
 
 

Sitzungstermin: Montag, 14.02.2022, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Bürgerraum der Boy-Lornsen-Schule, Schulstraße 8, 24882 Schaalby 

 

Hinweis: 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regel und der derzeit erforderlichen 
Hygieneregeln statt. Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der 
entsprechenden Abstände (mind. 2 m) zwischen den Personen. Es ist ein Mund-Nasen-
Schutz (FFP2 oder sog. OP-Masken) zu tragen. 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Ferienhäuser Tiny Häuser Hauptstraße  
-Vorstellung durch Betreiber  

(Anlage)     

5. Gebäude mit Toiletten in Winningmay  (Anlage)     

6. Sachstand Touristische Inwertsetzung - Bänke, Wege u.s.w.  (Anlage)     

7. Neue Gemeindefläche in der Mühlenstraße        

8. Sachstand Unterstand Waldkindergarten        

9. Verschiedenes        

 
 
 
gez. Bert Hansen 
stv. Ausschussvorsitzender 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04622 180 946 

 
Böklund, den 03.02.2022 
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